
Berlin/Bonn, 10.02.2023

zur Gemeinsamen Konferenz der Verkehrs- und Straßenbauabteilungsleitungen  
der Länder (GKVS) am 1./2. März 2023 in Gelsenkirchen 

und zur Verkehrsministerkonferenz (VMK) am 22./23. März 2023 in Aachen 

Bericht 
des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr 

TOP 7.1 Mitteilung der EU-KOM: Fit for 55

Die Europäische Kommission (KOM) hat am 14.07.2021 das Legislativpaket „Fit-For-55“
vorgelegt. Es besteht aus 13 Einzeldossiers zur Umsetzung des Green Deals im Ver-
kehrsbereich und zur Erreichung der Ziele des EU-Klimagesetzes (Minderung Treibhaus-
gas (THG) -Emissionen bis 2030 um 55 % und THG-Neutralität bis 2050). Insbesondere
die Regelungsvorschläge für den verpflichtenden Einsatz erneuerbarer Flugkraftstoffe
(ReFuelEU Aviation), zur Revision des EU-Emissionshandels und Implementierung des
globalen Instruments CORSIA (EU-ETS/CORSIA), zur Energiesteuerrichtlinie (ETD, hier
Kerosinsteuer) sowie zum Ausbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe (AFIR) ha-
ben erhebliche Bedeutung für den Luftverkehr und Auswirkungen auf die Luftverkehrs-
wirtschaft.

ReFuelEU Aviation

Im sogenannten „ReFuelEU Aviation“-Vorschlag schlägt die KOM eine Verpflichtung für
den sukzessive bis 2050 steigenden Einsatz von erneuerbaren Flugkraftstoffen - SAF
(Sustainable Aviation Fuels) - sowie eine Unterquote für strombasiertes Kerosin vor. Der
Verkehrsrat hat am 02.06.2022 mit qualifizierter Mehrheit eine Allgemeine Ausrichtung
(AA) angenommen. Deutschland hat sich enthalten, weil die Aufnahme von sogenannten
low-carbon fuels in die Verordnung abgelehnt wird. Ferner wurde auf die Notwendigkeit
weiterer Maßnahmen zur Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen hingewiesen. Eine
entsprechende Protokollerklärung wurde abgegeben. Beim dritten Trilog am 08.12.2022
konnte zu den offenen Punkten (Anti-Tankering, Quoten für strombasierte Kraftstoffe und
nationale Mandate, Definition der SAF) kein abschließender Kompromiss gefunden wer-
den.

Die Bundesregierung unterstützt weiterhin grundsätzlich den Vorschlag „ReFuelEU Avi-
ation“. Es ist uns wichtig, dass nur wirklich nachhaltige Kraftstoffe in die Verordnung auf-
genommen werden. Die schwedische Ratspräsidentschaft hat mitgeteilt, dass die Fort-
führung der Triloge für sie eine hohe Priorität hat. Für das Dossier besteht eine gemein-
same Federführung BMDV/BMUV.
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Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR)

Der AFIR-Entwurf legt verbindliche Aufbauziele für alle Verkehrsträger (außer Schiene)
sowie Anforderungen an die Infrastruktur für alternative Kraftstoffe fest und trägt dazu
bei, dass die Klima- und Energieziele bis 2030 und das übergeordnete Ziel der Klimaneut-
ralität bis 2050 erreicht werden. Die Luftfahrt ist in Artikel 5 und 12 AFIR-E betroffen. Bis
2025 sollen alle Gates an Flughäfen auf dem TEN-V-Kern- und Gesamtnetz und bis 2030
alle Außenpositionen mit an die Stromversorgung angeschlossen werden (Artikel 12
AFIR-Entwurf). Zum Aufbau der Tank- und Ladeinfrastruktur für den Schiffsverkehr und
die Bereitstellung von Landstrom in Häfen und Flughäfen sind noch diverse Einzelfragen
zu klären. Durch den Rat der Europäischen Union wurde die Allgemeine Ausrichtung für
die AFIR am 2. Juni 2022 angenommen. Das Europäische Parlament hat seinen Stand-
punkt zum Verordnungsvorschlag am 19. Oktober 2022 festgelegt. Unter schwedischer
Ratspäsidentschaft werden in Kürze die unter der tschechischen Ratspräsidentschaft im
Oktober 2022 begonnenen Triloge fortgesetzt.

Europäischer Emissionshandel (EU-ETS)/ Carbon Offsetting and Reduction
Scheme for International Aviation (CORSIA)

Die KOM hat einen Vorschlag zur Überarbeitung der ETS-Richtlinie vorgelegt, darin ent-
halten ist auch die Revision des ETS für die Luftfahrt. Der Umweltrat hat am 28.06.2022
eine Allgemeine Ausrichtung zum ETS erreicht, das Europäische Parlament (EP) am
22.06.2022 seine Änderungsanträge zum ETS verabschiedet. Gemäß Vorschlag und der
Allgemeinen Ausrichtung soll der EU-ETS Anwendung finden auf allen Flügen innerhalb
des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), sowie auf Flügen aus dem EWR in die
Schweiz und Großbritannien. CORSIA gilt für Flüge aus dem EWR in Drittstaaten und
Flüge aus Drittstaaten in den EWR. Im Rahmen des Trilogs am 06.12.2022 gelang eine
vorläufige Einigung. Demnach bleibt der Anwendungsbereich des ETS (durch Verlänge-
rung des „stop the clock“) zunächst bis 2027 auf Flüge innerhalb des EWR begrenzt.
Damit wurde das Begehren des EP, das ETS auch für ex-EWR-Flüge anzuwenden, ab-
gelehnt. Zur Anwendung von CORSIA wurde die KOM beauftragt, bis 01.07.2026 die
Beteiligung und die Entwicklung des Ambitionsniveaus zu bewerten und im Falle einer
nicht ausreichend ambitionierten Ausgestaltung einen Vorschlag zur ETS-Anwendung
auch auf ex-EWR-Flüge vorzulegen. Die kostenlose Zuteilung von Zertifikaten wird
schrittweise reduziert und soll 2026 auslaufen. Zudem wurde die Bereitstellung von 20
Mio. Sustainable Aviation Fuel (SAF)-Allowances beschlossen, die auch als Maßnahme
gegen Wettbewerbsverzerrungen wirken und den Markthochlauf von SAF anregen soll.
Nicht-CO2-Effekte werden zunächst ab 2025 in einem überarbeiteten MRV System („Mo-
nitoring, Reporting, Verification“) erfasst, das von der KOM erstellt wird. Das
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Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) setzt sich für die Implementierung
von CORSIA ein, insofern bestehen weiterhin Bedenken bezüglich einer möglichen zu-
künftigen Ausweitung des ETS auf ex-EWR-Flüge. Es muss zudem sichergestellt wer-
den, dass eine Überprüfung des Ambitionsniveaus auch die Auswirkungen der anderen
Elemente des Maßnahmenpakets der International Civil Aviation Organization (ICAO)
zum Klimaschutz berücksichtigt, um das Minderungspotenzial des ICAO-Maßnahmenpa-
ketes vollständig zu erfassen.

Auf der Grundlage zwischenzeitlich vorliegender Rechtstextes soll im Frühjahr eine Zu-
stimmung durch den Europäischen Rat und das Europäische Parlament erfolgen.

Energiesteuerrichtlinie (ETD); Kerosinsteuer

Der Vorschlag der KOM sieht u. a. die schrittweise Einführung der Besteuerung der Kraft-
stoffe in der Luft- und Schifffahrt (Intra-EU) vor. Eine einheitliche Position der Bundesre-
gierung besteht noch nicht. Das BMDV spricht sich in diesem Zusammenhang gegen die
Einführung einer Kerosinsteuer für die gewerbliche Intra-EU-Luftfahrt aus, da sie zu Wett-
bewerbsverzerrungen und Carbon Leakage führen kann. Stattdessen soll eine wettbe-
werbsneutrale Luftverkehrsabgabe auf europäischer Ebene angestrebt werden, um die
Finanzierung von Sustainable Alternative Fuels (SAF) sicherzustellen und zugleich die
potentiellen Einnahmen der Kerosinsteuer kompensieren zu können.

Unter tschechischer Ratspräsidentschaft fand im Dezember im Rat „Wirtschaft und Finan-
zen“ (ECOFIN) eine Orientierungsdebatte zur ETD statt, ohne hierbei auf Details der Ke-
rosinbesteuerung (Artikel 14) einzugehen. Die Beratungen zur ETD sollen unter schwe-
discher Ratspräsidentschaft fortgeführt werden.


